
Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.02.2011 beschlossen, mit Wirkung vom 
01.05.2011 Herrn Jürgen Halbach als ersten stellvertretenden Betriebsleiter und Herrn 
Kai Saure zum zweiten stellvertretenden Betriebsleiter des Wasserwerks zu bestellen.  
 
Nach der kürzlich erfolgten Anmeldung zum Handelsregister weist das Amtsgericht 
Köln als Registergericht nun darauf hin, dass die Betriebssatzung keine Stellvertreter 
des Betriebsleiters vorsieht. Das hat das Registergericht in der Vergangenheit 
allerdings nicht daran gehindert, die vom Rat bestellten stellvertretenden Betriebsleiter 
ins Handelsregister einzutragen. 
 
Die Betriebsleitung hat gegenüber dem Registergericht argumentiert, dass eine 
Stellvertretung bei einer Ein-Personen-Betriebsleitung auch ohne ausdrückliche 
Satzungsregelung denknotwendig vorhanden sein muss. Andernfalls wäre der 
Eigenbetrieb im Falle einer längeren urlaubs- oder krankheitsbedingten Abwesenheit 
des Betriebsleiters handlungsunfähig. 
 
Ob diese Argumentation Erfolg haben wird, kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 
Beschlussvorlage nicht abgesehen werden. Vorsichtshalber schlagen Verwaltung und 
Betriebsleitung daher vor, die Satzung um eine Stellvertreterregelung zu ergänzen. 
 


